
An den
Vorstand
Schwabentor Heimat- und Geschichtsverein
Dobler Straße 24
75305 Neuenbürg - Dennach

___________________________________________________________________________
Beitrittserklärung

als Mitglied im 
Schwabentor Heimat- und Geschichtsverein e.V.

_______________, den _________

Beitritt als Familie

Hiermit treten wir dem Schwabentor Heimat- und Geschichtsverein als Mitglied bei. 

Name: _________________  Vorname: _______________ Geburtsdatum: _______

Familienmitglieder (Name, Vorname, Geburtsdatum):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Straße: ____________________  PLZ / Wohnort: ___________________________

Telefon: _____________________  E-Mail: ________________________________

Zur Kenntnis wurde der Auszug aus der Satzung:
§ 3 Mitgliedschaft

(1) Als Mitglied können auf Antrag natürliche und juristische Personen aufgenommen werden. Andere Vereine können 
als förderndes Mitglied aufgenommen werden. 

(2) Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Der 
Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu richten, der über den Antrag entscheidet. Gegen seine 
Entscheidung kann die Mitgliederversammlung angerufen werden, die endgültig entscheidet.

(3) Die Mitgliedschaft endet a) durch Tod des Mitglieds b) durch Austritt: Der Austritt kann auf den 31.12. jeden 
Jahres erfolgen. Er muss gegenüber dem Vorsitzenden oder dem Schriftführer mindestens einen Monat vorher 
schriftlich erklärt werden. c) durch Ausschluss: Wer gegen das Interesse oder das Ansehen des Vereins verstößt 
kann vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden. Das betroffene Mitglied ist vor der Beschlussfassung zu 
hören. Der Beschluss ist dem Mitglied unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen. Gegen die Entscheidung des 
Vorstandes kann die Mitgliederversammlung angerufen werden, die endgültig entscheidet. Mit der Beendigung der 
Mitgliedschaft erlischt jeder Anspruch an das Vereinsvermögen. Beiträte können nicht zurückerstattet werden. 
Vereinseigene Gegenstände sind unverzüglich zurückzugeben.  d) durch Streichung: Der Vorstand kann den 
Ausschluss eines Mitgliedes nach zweimaliger schriftlicher Mahnung beschließen, wenn das Mitglied ein Jahr mit der 
Beitrittszahlung im Rückstand ist. Der rechtliche Anspruch auf Zahlung bleibt bestehen.

Datum: _________________     Unterschrift: _________________________


